
 
 

Zu Tagesordnungspunkt 9: 

Bericht des Vorstands an die Hauptversammlung über die Aufhebung des beste-
henden und die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals („Genehmigtes Ka-
pital 2023“) mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts gemäß §§ 203 

Abs. 1 und 2, 186 Abs. 4 Satz 2 AktG 

Zu TOP 9 schlagen Vorstand und Aufsichtsrat der Hauptversammlung vor, das von der 

Hauptversammlung am 18. Juli 2019 geschaffene Genehmigte Kapital 2019 aufzuheben 

und ein neues genehmigtes Kapital („Genehmigtes Kapital 2023“) in Höhe von nominal 

insgesamt 20.000.000 € zu schaffen. Das sind rund 9,8 % des zum Zeitpunkt der Be-

schlussfassung bestehenden Grundkapitals.  

Durch das zu beschließende Genehmigte Kapital 2023 wird der Gesellschaft auch wei-

terhin eine Möglichkeit der Eigenkapitalbeschaffung eröffnet.  

Damit wird dem Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats auch in den auf die Haupt-

versammlung am 13. Juli 2023 folgenden fünf Jahren ermöglicht, schnell und flexibel auf 

günstige Marktverhältnisse zu reagieren und diese optimal zu nutzen. Der Vorstand soll 

in die Lage versetzt werden, genehmigtes Kapital zu allen gesetzlich zulässigen Zwecken 

einzusetzen und hierbei sowohl auf Barkapitalerhöhungen als auch auf Sachkapitalerhö-

hungen zurückzugreifen. Um Eigenkapital zur Finanzierung auch größerer Vorhaben zur 

Verfügung zu haben, ist es notwendig, das vorgeschlagene genehmigte Kapital zu schaf-

fen. Die Bemessung der Höhe des genehmigten Kapitals soll sicherstellen, auch größere 

Unternehmensakquisitionen gegen Bar- oder Sachleistung finanzieren zu können. Da 

eine Kapitalerhöhung bei einer Akquisition kurzfristig erfolgen muss, kann diese in aller 

Regel nicht von der nur einmal jährlich stattfindenden Hauptversammlung unmittelbar be-

schlossen werden. Vielmehr bedarf es aus diesem Grund der Schaffung eines geneh-

migten Kapitals, auf das der Vorstand schnell zurückgreifen kann.  

Im Falle einer Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen wird der Vorstand ermächtigt, mit 

Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen. Hierdurch 

wird es dem Vorstand ermöglicht, ohne Beanspruchung der Kapitalmärkte eigene Aktien 

der Gesellschaft zur Verfügung zu haben, um in geeigneten Einzelfällen diese Aktien im 
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Zusammenhang mit Unternehmenszusammenschlüssen, dem Erwerb von Unterneh-

men, Unternehmensteilen, Unternehmensbeteiligungen oder anderen mit einem Akquisi-

tionsvorhaben im Zusammenhang stehenden Wirtschaftsgütern einzusetzen. Die Er-

mächtigung umfasst weiterhin einen Bezugsrechtsausschluss bei der Ausgabe von Ak-

tien zum Erwerb sonstiger Vermögensgegenstände (einschließlich Forderungen Dritter 

gegen die Gesellschaft oder mit ihr verbundene Unternehmen). Die vorgeschlagene Er-

mächtigung gibt der Gesellschaft mithin den notwendigen Spielraum, sich bietende Ge-

legenheiten zu Unternehmenszusammenschlüssen, zum Erwerb von Unternehmen oder 

Unternehmensteilen oder Beteiligungen an Unternehmen (einschließlich der Aufstockung 

bestehender Unternehmensbeteiligungen) schnell und flexibel auszunutzen, und versetzt 

sie in die Lage, unter Ausnutzung des genehmigten Kapitals in geeigneten Fällen auch 

größere Unternehmen, Unternehmensteile oder Beteiligungen daran auch gegen Über-

lassung von eigenen Aktien erwerben zu können. Entsprechendes gilt beim Erwerb an-

derer mit einem Akquisitionsvorhaben im Zusammenhang stehender Wirtschaftsgüter so-

wie beim Erwerb sonstiger Vermögensgegenstände (einschließlich Forderungen Dritter 

gegen die Gesellschaft oder mit ihr verbundene Unternehmen). Nicht selten ergibt sich 

auch insoweit aus den Verhandlungen die Notwendigkeit, als Gegenleistung nicht Geld, 

sondern Aktien bereitzustellen. Dem trägt die Ermächtigung Rechnung.  

Sofern das Grundkapital gegen Bareinlagen erhöht werden soll, ist den Aktionären grund-

sätzlich ein Bezugsrecht zu gewähren. Um die Abwicklung zu erleichtern, können die 

neuen Aktien entsprechend der üblichen Praxis auch von einem oder mehreren Kreditin-

stituten (oder gleichgestellten Unternehmen) mit der Verpflichtung übernommen werden, 

sie den Aktionären zum Bezug anzubieten. In diesem Fall des sogenannten mittelbaren 

Bezugsrechts im Sinne des § 186 Abs. 5 Satz 1 AktG wird das gesetzliche Bezugsrecht 

nicht materiell beschränkt, sondern nur zur Erleichterung der Abwicklung statt von der 

Gesellschaft von dem oder den Kreditinstituten (oder gleichgestellten Unternehmen) be-

dient. 

Der Vorstand soll jedoch ermächtigt werden, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Be-

zugsrecht der Aktionäre auszuschließen, wenn der Ausgabebetrag den Börsenpreis von 

Aktien der Gesellschaft gleicher Ausstattung zum Zeitpunkt der endgültigen Festlegung 

des Ausgabepreises nicht wesentlich unterschreitet. Die Ermächtigung gilt nur mit der 

Maßgabe, dass die gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unter Ausschluss des Bezugsrechts 

ausgegebenen Aktien insgesamt 10 % des Grundkapitals nicht überschreiten dürfen, und 
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zwar weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens dieser Ermächtigung noch im Zeitpunkt 

der Ausübung dieser Ermächtigung. Auf diese Begrenzung auf 10 % des Grundkapitals 

sind diejenigen Aktien anzurechnen, die (i) während der Laufzeit dieser Ermächtigung 

unter Ausschluss des Bezugsrechts in direkter oder entsprechender Anwendung des § 

186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben oder veräußert werden und/oder (ii) zur Bedienung 

von Wandlungs- und/oder Optionsrechten oder Wandlungspflichten aus Wandel-, Opti-

ons- oder Gewinnschuldverschreibungen oder Genussrechten ausgegeben werden bzw. 

ausgegeben werden können, sofern die vorgenannten Schuldverschreibungen oder Ge-

nussrechte während der Laufzeit der Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts 

der Aktionäre in entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG von der Ge-

sellschaft oder einem mit ihr verbundenen Unternehmen ausgegeben werden.  

Die Ermächtigung, das Bezugsrecht in einem Umfang von bis zu insgesamt 10 % des 

Grundkapitals auszuschließen, um die neuen Aktien zu einem Ausgabebetrag auszuge-

ben, der den Börsenpreis von Aktien der Gesellschaft gleicher Ausstattung nicht wesent-

lich unterschreitet, versetzt den Vorstand in die Lage, Aktien zum Zwecke der Platzierung 

mit börsennahem Ausgabepreis zu emittieren.  Damit eröffnet sich die Möglichkeit, bei 

einer Kapitalerhöhung einen höheren Mittelzufluss als bei einer Bezugsrechtsemission 

zu erzielen. Diese Ermächtigung versetzt die Gesellschaft zudem in die Lage, Marktchan-

cen schnell und flexibel zu nutzen und einen bestehenden Kapitalbedarf ggf. auch sehr 

kurzfristig zu decken. Dabei wird dem Schutzbedürfnis der Aktionäre vor einer Verwäs-

serung ihres Anteilsbesitzes in gesetzeskonformer Weise Rechnung getragen.  

Der Vorstand wird zudem ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht 

der Aktionäre auszuschließen, soweit es erforderlich ist, um Inhabern von Wandlungs- 

bzw. Optionsrechten bzw. Gläubigern von mit Wandlungspflichten ausgestatteten Wan-

del-, Options- oder Gewinnschuldverschreibungen oder Genussrechten, die von der Ge-

sellschaft oder einem mit ihr verbundenen  Unternehmen ausgegeben werden, ein Be-

zugsrecht auf neue auf den Inhaber lautende Stückaktien der Gesellschaft in dem Um-

fang zu gewähren, wie es ihnen nach Ausübung der Options- oder Wandlungsrechte bzw. 

nach Erfüllung von Wandlungspflichten zustehen würde. Zur Erleichterung der Platzier-

barkeit von Schuldverschreibungen oder Genussrechten am Kapitalmarkt sehen die ent-

sprechenden Ausgabebedingungen im Regelfall einen Verwässerungsschutz vor. Eine 

Möglichkeit des Verwässerungsschutzes besteht darin, dass die Inhaber von Wandel-, 
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Options- oder Gewinnschuldverschreibungen oder Genussrechten bei einer Aktienemis-

sion, bei der die Aktionäre ein Bezugsrecht haben, ebenfalls ein Bezugsrecht auf die 

neuen Aktien erhalten. Sie werden damit so gestellt, als ob sie von ihrem Options- und 

Wandlungsrecht bereits Gebrauch gemacht hätten bzw. Wandlungspflichten bereits er-

füllt worden wären. Da der Verwässerungsschutz in diesem Fall nicht durch eine Redu-

zierung des Options- bzw. Wandlungspreises gewährleistet werden muss, lässt sich ein 

höherer Ausgabekurs für die bei Wandlung oder Optionsausübung auszugebenden auf 

den Inhaber lautenden Stückaktien erzielen. Dieses Vorgehen ist jedoch nur möglich, 

wenn das Bezugsrecht der Aktionäre insoweit ausgeschlossen wird. Da die Platzierung 

von Schuldverschreibungen und Genussrechten mit Wandlungs- und/oder Optionsrech-

ten bzw. Wandlungspflichten bei Gewährung eines entsprechenden Verwässerungs-

schutzes erleichtert wird, dient der Bezugsrechtsausschluss dem Interesse der Aktionäre 

an einer optimalen Finanzstruktur ihrer Gesellschaft.  

Außerhalb der vorgenannten Ermächtigungen zum Bezugsrechtsausschluss kann das 

Bezugsrecht der Aktionäre mit Zustimmung des Aufsichtsrats nur für Spitzenbeträge, die 

infolge des Bezugsverhältnisses entstehen und nicht mehr gleichmäßig auf alle Aktionäre 

verteilt werden können, zur Erleichterung der Abwicklung ausgeschlossen werden.  

Weiterhin wird der Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats den weiteren 

Inhalt der Aktienrechte und die Bedingungen der Aktienausgabe festzulegen.  

Der Vorstand wird in jedem Einzelfall sorgfältig prüfen, ob er von der Ermächtigung zur 

Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre Gebrauch machen 

wird. Eine Ausnutzung dieser Möglichkeit wird nur dann erfolgen, wenn dies nach Ein-

schätzung des Vorstands und des Aufsichtsrats im Interesse der Gesellschaft und damit 

ihrer Aktionäre liegt.  

Der Vorstand wird über die Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2023 jeweils in der 

nächsten Hauptversammlung berichten. 
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